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Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue 
im öffentlichen Dienst 
 
 

Nach dem Beamtengesetz für den Freistaat Sachsen muss sich der Beamte durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung des Freistaates Sachsen bekennen und für 
ihre Erhaltung eintreten. Mit dieser Verpflichtung des Beamten ist insbesondere unvereinbar jede Verbindung mit einer Partei, 
Vereinigung oder Einrichtung, die die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der 
Sächsischen Verfassung ablehnt oder bekämpft, sowie die Unterstützung anderer verfassungsfeindlicher Bestrebungen. 
 
Dementsprechend darf in das Beamtenverhältnis nur berufen werden, wer Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung des Freistaates Sachsen eintritt 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG).  
 
Die Pflicht, sich durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
zu bekennen, ergibt sich für Beschäftigte aus § 3 Absatz 1 Satz 2 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder 
vom 12. Oktober 2006 (TV-L). 
Freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (vergleiche Urteil vom 23. Oktober 1952 - BVerfGE 2 S S. 1 ff.) eine Ordnung, die unter 
Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der 
Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Sie ist das 
Gegenteil des totalen Staates, der - häufig im Gegensatz zu verbalen Beteuerungen - Menschenwürde, Freiheit des Einzelnen 
und Gleichheit vor dem Gesetz negiert. 
 
Zu den grundlegenden Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind insbesondere zu rechnen: 
 

die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der 
Person auf Leben und freie Entfaltung der Persönlichkeit, 
die Volkssouveränität, 
die Gewaltenteilung, 
die Verantwortlichkeit der Regierung, 
die Unabhängigkeit der Gerichte,  
die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,  
das Mehrparteienprinzip, 
die Chancengleichheit für alle politischen Parteien und 

     das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition. 
 
Die Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen die durch die vorgenannten Grundsätze gekennzeichnete freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung des Freistaates Sachsen richten, ist 
unvereinbar mit den Pflichten eines im öffentlichen Dienst Beschäftigten. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob diese 
Bestrebungen im Rahmen einer Organisation oder außerhalb einer solchen verfolgt werden. 
 
Beamte und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit, die gegen die ihnen obliegende Pflicht zur Verfassungstreue schuldhaft 
verstoßen, begehen ein Dienstvergehen. Sie müssen damit rechnen, dass gegen sie ein Disziplinarverfahren mit dem Ziele 
ihrer Entfernung aus dem Dienst eingeleitet wird. Beamte auf Widerruf oder auf Probe sowie Richter auf Probe müssen mit 
ihrer Entlassung rechnen. 
 
Beschäftigte müssen in diesen Fällen mit einer außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 BGB rechnen. 

Erklärung 
 

Aufgrund dieser Belehrung erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich die vorstehenden Grundsätze der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung des Freistaates Sachsen bejahe und 
dass ich bereit bin, mich jederzeit durch mein gesamtes Verhalten zu ihnen zu bekennen und für ihre Erhaltung 
einzutreten. 
 
Ich versichere ausdrücklich, dass ich Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes und der Verfassung des Freistaates Sachsen oder gegen eines ihrer oben genannten 
grundlegenden Prinzipien gerichtet sind, nicht unterstütze und auch nicht Mitglied einer hiergegen gerichteten 
Organisation bin oder in den letzten fünf Jahren war. Ein Verzeichnis der wichtigsten extremistischen oder extremistisch 
beeinflussten Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland hat mir vorgelegen. 
 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich bei einem Verstoß gegen diese Dienst- und Treuepflichten mit einer Entfernung 
aus dem Dienst-/Arbeitsverhältnis rechnen muss. 
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